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A Kaufmännischer Teil 

I. Allgemeines 
1. Die nachstehenden Bedingungen gelten für Lieferverträge. Sie gelten nicht 

für Bauleistungen im Sinne von § 1 VOB Teil A, d. h. für Bauarbeiten jeder 
Art mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen. Für diese Arbeiten 
gelten die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleis-
tungen – (VOB/B /DIN 1961). 

2. Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Geschäfts-
bedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen, werden von uns nicht an-
erkannt. Stillschweigen gegenüber den allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Abnehmers gilt in keinem Falle als Zustimmung. Insbesondere stellt das 
Erbringen der Vertragsleistung kein stillschweigendes Einverständnis mit den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Abnehmers dar. 

3. Alle Vertragsabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für Nebenab-
reden und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen. Ab-
weichungen von den und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen haben nur Wirksamkeit, wenn sie vom Lieferanten schriftlich bestä-
tigt werden. 

4. Soweit Angebote ausdrücklich als freibleibend bezeichnet werden, kommt 
ein Vertrag erst durch schriftliche Auftragsbestätigung des Lieferanten zu-
stande. Meldet der Lieferant Aufträge zur Kreditversicherung an und sollte 
der Auftrag vom Versicherer nicht angenommen werden, so hat der Lieferant 
das Recht vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Abnehmer daraus ir-
gendwelche Rechte geltend machen kann. Das Rücktrittsrecht des Lieferan-
ten entfällt, wenn der Abnehmer eine Zahlung vor Produktionsbeginn leistet. 
In diesem Fall ist der Abnehmer berechtigt, sich von dem vereinbarten Preis 
3% Nachlass abzuziehen. 

5. Das Alleineigentum und Urheberrecht an Kostenanschlägen, Zeichnungen 
und anderen Unterlagen bleiben dem Lieferanten vorbehalten. Dritten, aus- 
genommen Behörden, dürfen diese Unterlagen auch nicht auszugsweise zu-
gänglich gemacht werden. Auf Verlangen sind dem Lieferanten sämtliche 
Unterlagen, soweit sie nicht berechtigterweise benötigt werden, zurückzuge-
ben. Statische Berechnungen werden nur auf Verlangen des Abnehmers und 
nur gegen besondere Vergütung abgegeben.  

6. Soweit im folgenden von „Kaufleuten“ gesprochen wird, sind darunter im 
Rahmen der  Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verstehen: 
a) Kaufleute im Sinne des Handelsrechts, die im Rahmen ihrer Han-

delsbetriebe tätig werden, 
b) juristische Personen des öffentlichen Rechts und 
c) öffentlich-rechtliche Sondervermögen. 

II. Herstellung von Liefergegenständen nach 
Angaben des Abnehmers 

7. Sind die Liefergegenstände nach Angaben des Abnehmers anzufertigen, so 
werden die Konstruktionsunterlagen und Stücklisten anhand der Zeichnun-
gen und Angaben des Abnehmers erstellt. Für die Arbeiten nach Zeichnun-
gen und Berechnungen des Bestellers übernehmen wir keine Haftung. Auf-
maße auf der Baustelle werden vom Lieferanten nicht genommen, soweit 
nicht ausdrücklich vereinbart. Die gesamten Konstruktionsunterlagen und 
Stücklisten werden dem Abnehmer zur rechtsverbindlichen Prüfung über-
sandt. Fehler, die bei dieser Prüfung entstehen oder übersehen werden, ge-
hen nicht zu Lasten des Lieferanten. 

III. Lieferung und Abladen  
8. Wenn nichts anderes vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Werk frei Verladen. 
9. Ist Lieferung frei Anlieferungsort vereinbart, so obliegt das Abladen dem 

Abnehmer. 
10. Der Abnehmer hat dafür zu sorgen, dass seine Baustelle ohne Gefahr für die 

von uns eingesetzten Transportfahrzeuge bis zu einem Gesamtgewicht von 
40 t zu erreichen ist. Etwaige durch das Fehlen dieser Anfuhrwege entstan-
dene Schäden oder Abladeverzögerungen gehen zu Lasten des Abnehmers. 
Verläßt das Lieferfahrzeug auf Weisung des Abnehmers den befahrbaren 
Anfuhrweg, so haftet der Abnehmer für die hierdurch auftretenden Schäden. 
Das Abladen hat unverzüglich und sachgemäß durch den Abnehmer zu ge-
schehen. Die Anlieferzeit ist zu vereinbaren. Wartezeiten werden berechnet. 

11. Ist das Abladen bei vertragsgemäßer Anlieferung aus Gründen, die vom 
Lieferanten nicht zu vertreten sind, nicht möglich, so hat der Abnehmer un-
verzüglich zu bestimmen, was mit der Lieferung geschehen soll.  

12. Soweit keine bestimmte Versandart vereinbart ist, bestimmt der Lieferant die 
Art der Versendung, insbesondere auch die Art des Lieferfahrzeuges. 

13. Bei Selbstabholung hat der Abnehmer zu prüfen, ob die Liefergegenstände 
einwandfrei verladen sind. 

14. Werden Transportschäden festgestellt, so hat der Abnehmer für die zur 
Wahrung von Schadenersatzansprüchen notwendigen Tatbestandfeststel-
lungen zu sorgen. 

 
 
 

IV. Liefertermine und Lieferfristen, Verzug  
15. Wir behalten uns vor, Aufträge in Teillieferungen auszuführen, falls nicht 

etwas anderes vereinbart ist. Beanstandungen von Teillieferungen entbinden 
nicht von der Verpflichtung, die Restmenge der bestellten Ware vertragsge-
mäß abzunehmen. 

16. Liefertermine und Lieferfristen sind schriftlich anzugeben. Vereinbarte Liefer-
termine beziehen sich auf die Bereitstellung der Ware zur Übergabe bzw. 
zum Versand im Werk. Unsere Lieferpflicht ruht, solange uns Ausführungs-
unterlagen sowie alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen und 
zweckmäßigen Unterlagen nicht übergeben bzw. Informationen nicht erteilt 
worden sind. 

17. Rohstoff- oder Energiemangel, Streiks, Aussperrungen, Verkehrsstörungen 
und behördliche Verfügungen sowie Lieferterminüberschreitungen von Vor-
lieferanten, Betriebsstörungen, alle Fälle höherer Gewalt und andere von uns 
oder einem für uns arbeitenden Betrieb nicht zu vertretende Umstände be-
freien uns für die Dauer ihres Bestehens, soweit sie unsere Lieferfähigkeit 
beeinträchtigen, von unserer Lieferpflicht. Der Lieferant wird den Abnehmer 
über die in Satz 1 genannten Umstände unverzüglich informieren. In vorge-
nannten Fällen sind wir ferner zum schadensfreien Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt, wenn uns die Leistung unmöglich bzw. unzumutbar geworden oder 
ein Ende des Leistungshindernisses nicht abzusehen ist. Der Rücktritt ist in 
jedem Fall schriftlich zu erklären. 

18. Unsere Lieferpflicht ruht, solange der Abnehmer uns gegenüber mit einer 
fälligen Verbindlichkeit in Verzug ist. Wenn uns Tatsachen oder Umstände 
bekannt werden, die Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Abnehmers be-
gründen  ( z.B. Nichtzahlung überfälliger Rechnungen ) und der Abnehmer 
trotz Aufforderung nicht zu ausreichender Sicherheitsleistung bereit ist, sind 
wir jederzeit ganz oder teilweise zum schadensfreien Rücktritt vom Lieferver-
trag berechtigt. 

19. Im Falle des Lieferverzuges kann der Abnehmer dem Lieferanten schriftlich 
eine angemessene Nachfrist setzen, mit dem Hinweis, dass er die Abnahme 
des Liefergegenstandes nach Ablauf der Frist ablehne. Nach erfolglosem Ab-
lauf der Nachfrist ist der Abnehmer berechtigt, durch eine schriftliche Erklä-
rung vom Vertrag zurückzutreten. Ein Verzugsschaden wird nur bei Vorsatz 
und grober Fahrlässigkeit ersetzt. Gegenüber Kaufleuten im Sinne von Ziff. 6 
beschränkt sich der Ersatz des Verzugsschadens außerdem für jede vollen-
dete Arbeitswoche der Verspätung auf 0,5 % und insgesamt auf maximal 
5 % des Wertes der betroffenen (Teil-) Lieferung. 

20. Sofern bereitgestellte Ware bis zum vereinbarten Liefertermin oder innerhalb 
der Lieferfrist nicht abgenommen ist, gilt sie mit Ablauf des fünften Werkta-
ges nach Liefertermin bzw. nach Ablauf der Frist als genehmigt bzw. abge-
nommen. 

21. Vertragsstrafen sind uns gegenüber nur wirksam, wenn sie für jeden Einzel-
fall in einer besonderen Vereinbarung festgelegt wurden. 

V. Gefahrtragung 
22. Bei Versendung auf Verlangen des Abnehmers geht die Gefahr des zufälli-

gen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung mit Abschluss der 
Verladearbeiten oder Übergabe an den Transporteur auf den Abnehmer ü-
ber. Bei Lieferung frei Anlieferungsort trägt der Lieferant die Gefahr bis dort-
hin. 

VI. Preise und Zahlungsbedingungen 
23. Es gelten die vereinbarten Preise zuzüglich der jeweils gültigen Mehr-

wertsteuer. Soweit nichts anderes vereinbart, verstehen sich die Preise ab 
Werk frei Verladen. Erfolgt die Lieferung nach Listenpreisen, so gelten die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preislisten.  

24. Die Preise schließen die Verpackungs- und Lademittel, Fracht, Entlade- und 
sonstige Nebenkosten nicht ein. Derartige Nebenkosten werden vor Ver-
tragsabschluß gesondert ausgewiesen. Die Rücknahme von Verpackungs- 
und Lademitteln, wie z.B. Paletten und Kanthölzer, ist gesondert zu vereinba-
ren. 

25. Bei Änderung der dem Vertagsschluß zugrunde liegenden Verhältnisse hat 
der Lieferant Anspruch auf angemessenen Ausgleich der Lohn-, Material- 
und sonstigen Kostensteigerungen, wenn die Lieferung später als vier Mona-
te Nach Vertagsschluß zu erbringen sind.  

26. Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 30 Tagen nach 
Zugang der Rechnung schriftlich widersprochen wird. 

27. Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne 
Abzug fällig, Skonti und andere Zahlungsziele bedürfen einer besonderen 
schriftlichen Vereinbarung. 

28. Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur erfüllungshal-
ber unter Berechnung aller hierdurch anfallenden Kosten und Spesen ange-
nommen. Überweisungen und Schecks gelten erst mit der Einlösung als 
Zahlung. 

29. Sämtliche offenstehenden Forderungen werden fällig, wenn der Abnehmer 
seine Zahlungen einstellt, über sein Vermögen das Vergleichs- oder  Kon-
kursverfahren eröffnet oder die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels 
Masse abgelehnt wird, oder Umstände bekannt werden, die begründete 
Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Abnehmers rechtfertigen.  

30. Der Lieferant ist berechtigt, von Kaufleuten i. S. von Ziff. 6 vom Fälligkeitstag 
an 8 Prozentpunkte und von anderen Abnehmern ab Verzug 5 Prozentpunk-
te Zinsen über dem Basissatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen;  
die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt vorbehalten. 
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31. Beim Verzug des Abnehmers ist der Lieferant berechtigt, weitere Leistungen 
von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen. 

32. Der Abnehmer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Gegenforderungen aufrechnen.  

33. Der Abnehmer verzichtet auf die Geltendmachung eines Zurückbehaltungs-
rechts aus früheren oder anderen Geschäften der Geschäftsverbindung. 

VII. Sicherungsrechte 
34. Alle gelieferten Gegenstände bleiben solange Eigentum des Lieferanten, bis 

der Abnehmer alle zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aus der Geschäfts-
verbindung entstandenen Forderungen vollständig erfüllt hat. 

35. Der Abnehmer hat die Liefergegenstände bis zum Eigentumsübergang 
ordnungsgemäß zu verwahren. 

36. Der Abnehmer ist berechtigt, die gelieferten Gegenstände im üblichen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten, zu verbinden, zu vermieten oder weiterzu-
veräußern.  

37. Der Abnehmer tritt bereits jetzt ohne besondere Abtretungserklärung die ihm 
aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer ent-
stehenden abtretbaren Ansprüche mit allen Nebenrechten an den Lieferan-
ten ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung. Dies gilt entsprechend 
bei Be- und Verarbeitung, Verbindung, Vermischung.  

38. Werden Liefergegenstände oder die daraus hergestellten Sachen wesentli-
che Bestanteile des Grundstückes eines Dritten, so tritt der Abnehmer schon 
jetzt seine anstelle dieser Liefergegenstände tretenden Ansprüche ab, und 
zwar in Höhe des Wertes der betreffenden Liefergegenstände. Bei Vereinba-
rung eines Kontokorrents gilt Entsprechendes für die Saldoforderung.  

39. Soweit vom Lieferanten ausdrücklich gefordert, hat der in Verzug geratene 
Abnehmer seinen Schuldnern die Abtretung anzuzeigen, dem Lieferanten die 
für die Geltendmachung der abgetretenen Rechte erforderlichen Auskünfte 
zu geben und die dazu notwendigen Unterlagen auszuhändigen. 

40. Der Lieferant ist auf Verlangen des Abnehmers zur Rückübertragung 
verpflichtet, soweit der Wert der gegebenen Sicherung die Höhe der Forde-
rungen des Lieferanten insgesamt um mehr als 20 % übersteigt. Der „Wert 
der Lieferung“ im Sinne der vorstehenden Vorschriften entspricht dem in der 
jeweiligen Rechnung ausgewiesen Preis zuzüglich 20 %. 

41. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Liefergegenstände darf der Ab-
nehmer weder verpfänden noch sicherheitshalber übereignen. Etwaige 
Pfändungen, die auf Betreiben Dritter durchgeführt werden, sind unverzüg-
lich mitzuteilen.  

42. Das Verlangen des Lieferanten auf Herausgabe von gelieferten Gegenstän-
den aufgrund des in Punkt 34 vereinbarten Eigentumsvorbehaltes gilt gleich-
zeitig als Erklärung des Rücktrittes gegenüber dem Käufer. 

VIII. Gewährleistung und Haftung  
43. Der Lieferant übernimmt die Gewähr, dass seine Lieferung zur Zeit der 

Abnahme die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat, den anerkannten 
Regeln der Technik entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den 
Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder dem nach dem Ver-
trag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. 

44. Die Verjährungsfrist für die Gewährleistung beträgt ein Jahr, bei Gebrauchs-
gütern 2 Jahre. 
Bei Bauwerken und Liefergegenständen, die entsprechend ihrer üblichen 
Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet werden und eine Mangelhaf-
tigkeit des Bauwerkes verursachen, beträgt sie 5 Jahre. 

45. Unwesentliche Abweichungen von einem Muster, die den vereinbarten oder 
nach dem Vertrag vorausgesetzten Verwendungszweck nicht beeinträchti-
gen, berechtigen den Lieferanten zur Verweigerung der Nacherfüllung, wenn 
diese nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist. 

46. Soll der Liefergegenstand auf bauseits erstellten Fundamenten oder Grund-
platten aufgestellt werden, so ist der Abnehmer dafür verantwortlich, dass die 
bauseits erstellten Anlagen bei Lieferung ordnungsgemäß aufnahmebereit 
sind. Soweit dies nicht der Fall ist, ist das weitere Vorgehen zwischen den 
Vertragsparteien zu vereinbaren. Die hierdurch dem Lieferanten entstehen-
den Mehrbelastungen sind vom Abnehmer zu tragen.  

47. Offensichtliche Mängel müssen binnen zehn Tagen schriftlich geltend 
gemacht werden, andernfalls entfällt die Verpflichtung zur Gewährleistung.  

48. Nicht offensichtliche Mängel sind innerhalb der Verjährungsfrist für die 
Gewährleistung unverzüglich nach ihrer Entdeckung, jedoch spätestens in-
nerhalb eines Jahres ab Verjährungsbeginn, schriftlich anzuzeigen. 

49. Im Falle des Vorliegens von Mängeln sind die Rechte des Abnehmers zu-
nächst auf Nacherfüllung beschränkt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, oder er-
fordert sie einen unverhältnismäßigen Aufwand oder wird sie bis zum Ablauf 
einer Frist vom Abnehmer gesetzten Nachfrist nicht ausgeführt, so kann der 
Abnehmer Minderung oder Rücktritt verlangen. 
Die zivilrechtliche Pflicht zum Ersatz der zum Zwecke der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen des Abnehmers bleibt unberührt. 

50. In allen Fällen begründeter Mängelrügen sind über die in der vorstehenden 
Klausel hinausgehende Ansprüche  (z.B. Schadenersatz aus Gewährleistung 
bzw. aus positiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsverhandlun-
gen oder Delikt oder wegen Unmöglichkeit, Verspätung, Fehlschlagens oder 
Nichtvornahme der Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung usw.) auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht im Falle der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit.  

51. Im übrigen werden Schadenersatzansprüche aus Verschulden bei Vertrags-
verhandlungen, aus positiver Vertragsverletzung, aus Delikt oder Verletzung 
nebenvertraglicher Pflichten (z.B. Beratung bzw. Aufklärung über Beschaf-
fenheit, Verwendungsmöglichkeiten bzw. Wartungserfordernisse usw.), so-
weit diese auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht im Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.  

52. Schadenersatzansprüche eines Unternehmers im Rahmen dessen gesetzli-
chen Rückgriffsanspruches bei Verbrauchsgüterkauf werden – außer im Fal-
le der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit – ausgeschlossen, so-
weit dem Lieferanten nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. 

IX. Anwendbares Recht und Vertragssprache 
53. Es gilt deutsches Recht. 
54. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen rechtstun-

wirksam sein, so wird die Gültigkeit der übrigen davon nicht beeinträchtigt.  
55. Bei allen Schriftstücken gilt die deutsche Fassung als verbindlich. 

X. Erfüllungsort und Gerichtsstand  
56. Erfüllungsort für die Lieferung des Vertragsgegenstandes ist das Hersteller-

werk, für alle anderen gegenseitigen Ansprüche der Sitz des Lieferanten.  
57. Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfts-

verbindung mit Vollkaufleuten einschl. Wechsel und Scheckforderung sowie 
deliktsrechtlichen Ansprüchen ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des 
Lieferanten.  

58. Der Sitz des Lieferanten ist ebenfalls Gerichtsstand, wenn der Abnehmer 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss sei-
nen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder 
seinen Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

59. Ist der Sitz des Lieferanten nach Ziffer 57 oder 58 Gerichtsstand, so ist der 
Lieferant auch berechtigt, den Abnehmer an dessen Gerichtsstand zu ver-
klagen. 

B Technischer Teil 

I. Allgemeines 
Montageleistungen ohne Betonierarbeiten gelten lediglich als erweiterte Lieferver-
träge, nicht als Bauleistungen im Sinne der VOB.  

II. Montage von Decken- und Wandplatten 
Der Einbau der Decken- und Wandplatten und der dazugehörenden Bewehrung hat 
nach dem Verlege- bzw. Montageplan  des Plattenherstellers und dem Zulassungs-
bescheid des Trägerherstellers zu erfolgen. Insbesondere ist auf eine sachgemäße 
Anordnung der vorgesehenen Montagestützen  zu achten. Bei Abweichung von den 
Montage- und Konstruktionsplänen ist der Lieferant von jeglicher Gewährleistung 
entbunden. Zu beachten ist ferner, dass die Decken und Wände nicht Belastungen 
unterworfen werden, für die sie nicht bemessen wurden. 

III. Abrechnungen 
 
1. Das Abrechnungsmaß für Deckenplatten ist die Betonfläche zuzüglich der 

Bewehrungsüberstände. Bei Wandplatten wird das größte Höhen- und Län-
genmaß abgerechnet. 

2. Im Angebotspreis enthalten sind die Umbemessung und Erstellung der 
Verlege- bzw. Montagepläne. 

3. Im Angebotspreis nicht enthalten sind die Nachbehandlung, teilweise 
Spachtelung und das Schließen der Fugen, der Dübellöcher und die evtl. er-
forderliche Prüfgebühr.  

4. Der Grundpreis bezieht sich auf die Elementbreite von 2,485 m laut Angebot 
sowie auf die erforderlichen Passplatten, die jedoch 20 % der Stückzahl nicht 
überschreiten dürfen.  

5. Für Decken- und Wandplatten mit außergewöhnlichen Breiten und Maßen 
bzw. für solche mit aufwendigen Aussparungen kommen Zuschläge in An-
satz. Das gleiche gilt für Wassernasen, Aufkantungen, Isolierungen, Steck-
dosen, Dübel, Mehrbeton und Plattenteilungen.  

6. Die vereinbarten Preise für die Liefergegenstände, die Fracht sowie die evtl. 
Krangestellung beim Abladen gelten nur für die bei Abgabe des Preises be-
kanntgegebene Liefermenge. Wird die Liefermenge nachträglich reduziert, 
kann der Lieferant eine angemessene Erhöhung des Preises für die Liefer-
gegenstände verlangen. Werden Decken von weniger als 100 m²  und Wän-
de von weniger als 80 m² geliefert, ist der Lieferant berechtigt, Zuschläge für 
die Fracht und die Krangestellung zu berechnen. 

 
 

 


